
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 17.10.2019 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Bürgermeister      

 

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 054-19       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Ortschaftsrat Schwarz  12.11.2019     

Ortschaftsrat Trabitz  14.11.2019     

Finanzausschuss  18.11.2019     

Sozialausschuss  19.11.2019     

Hauptausschuss  21.11.2019     

Stadtrat  09.12.2019     

 

 

 

Betreff: 

 

 

2. Satzung zur Änderung der Nutzungs- und Gebührensatzung für die städtischen 

Sporteinrichtungen der Stadt Calbe (Saale) 

 

 

 

  

Datum      Fachbereichsleiter/in     Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt die als Anlage beigefügte 2. Satzung zur 

Änderung der Nutzungs- und Gebührensatzung für die städtischen Sporteinrichtungen der 

Stadt Calbe (Saale).  

 

 

Erläuterung/Begründung: 
 

Zur Regelung der Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen und der damit im 

Zusammenhang stehenden Aufwandserstattungen muss der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) 

gemäß §§ 2,4,5,8,45 Abs. 2 Ziffer 1 und 99 der KVG LSA i. V. m. § 5 KAG LSA sowie dem 

Sportfördergesetz LSA jeweils in den geltenden Fassungen eine Nutzungs- und 

 
 öffentlich 
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Gebührensatzung für die städtischen Sporteinrichtungen der Stadt Calbe (Saale) erlassen.  

 

Eine Änderung bei den Nutzungsgebühren für die Hegersporthalle ist ab 01.09.2019 

notwendig, da einzelne Abteilungen der TSG Calbe e.V. die Sporthalle in der Zeit von 15.30 

Uhr bis 21.30 Uhr in eigener Verantwortung nutzen und verwalten. Bei der Kalkulation wurde 

dies berücksichtigt und der Personalkostenanteil herausgerechnet. 

Dadurch wurde in die Nutzungs- und Gebührensatzung für die städtischen Sporteinrichtungen 

der Stadt Calbe (Saale) ein weiterer Nutzungstarif – Hegersporthalle ohne Personal gesamt 

63,00 € pro angefangene Stunde aufgenommen.  

Die TSG e.V. ist auch weiterhin entsprechend der vorhandenen  Nutzungs- und 

Gebührensatzung für die städtischen Sporteinrichtungen der Stadt Calbe (Saale) von der 

Nutzungsgebühr befreit. Die Änderung ist aber für die Nachkalkulation zwingend 

erforderlich, um eine korrekte tatsächliche Nutzungsgebühr für alle Nutzer berechnen zu 

können. 

 
 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

 

Anlagen:   2. Satzung zur Änderung der Nutzungs- und Gebührensatzung für die 

städtischen Sporteinrichtungen der Stadt Calbe (Saale)  

 

  Gebührenkalkulation für die städtischen Sportstätten 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 

   

Freiwillige Aufgaben 

                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Ergebnisplan 

   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 

                     

 

Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 

 

Bemerkungen 

 

 

Unterschrift Kämmerei 
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